
  
 
 
 
 
 
 
STADTRAT  Aktennummer       

Sitzung vom 18. Juni 2015 

 Ressort Bildung, Kultur und Sport 

 
 

05. Leistungsvertrag Kultur Kreuz Nidau 2016 - 2019 

 
Mit der Einführung des Kulturförderungsgesetzes beteiligen sich alle Gemeinden einer Region 
an der Finanzierung der Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung. Die Standortgemeinde 
übernimmt dabei fünfzig Prozent des Betriebsbeitrags, wie er im Leistungsvertrag festgelegt 
ist. Das Kultur Kreuz Nidau soll ab 2016 durch die Stadt Nidau mit einem jährlich wiederkeh-
renden Beitrag von CHF 30‘000 (bisher CHF 25‘000) unterstützt werden. Der Stadtrat be-
schliesst den entsprechenden Kredit. Die jährlichen Ausgaben der Stadt Nidau für Beiträge an 
Kulturelle Institutionen sinken insgesamt um rund CHF 19‘000. 
 

Sachlage / Vorgeschichte 

Seit dem 1. Januar 2013 ist das totalrevidierte Kantonale Kulturförderungsgesetz (KKFG) in 
Kraft. Das KKFG hat u.a. zum Ziel, die Standortgemeinden von regional bedeutenden Kultur-
institutionen finanziell zu entlasten und die Finanzierung der Institutionen auf eine breitere 
Basis zu stellen. Mit dem neuen Gesetz wird das bewährte Prinzip der gemeinsamen Finanzie-
rung von regional bedeutenden Kulturinstitutionen ausgeweitet. 
Die wichtigsten Neuerungen sind: 
- Zu den fünf bisherigen Kulturinstitutionen (Theater Orchester Biel Solothurn, Spectacles 

français, Stadtbibliothek Biel, Neues Museum Biel, Centre PasquArt) kommen 18 weitere 
Kulturinstitutionen dazu: vier in der Stadt Biel, zwei im Seeland und 12 im Berner Jura. 
Somit werden künftig 23 Kulturinstitutionen in der Region Biel/Bienne-Seeland-Berner Ju-
ra gemeinsam durch die Standortgemeinde, den Kanton und die übrigen Gemeinden fi-
nanziert. 

- Alle Gemeinden der Region Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura beteiligen sich an der Finan-
zierung. Die Kulturinstitutionen in der Zentrumsstadt Biel werden dabei von allen Gemein-
den unterstützt, die Institutionen im Seeland von der Teilregion Seeland und die Instituti-
onen im Berner Jura von der Teilregion Berner Jura. 

- Die Standortgemeinde übernimmt 50 Prozent des im Leistungsvertrag vereinbarten Be-
triebsbeitrags, der Kanton 40 Prozent und die übrigen Gemeinden zusammen übernehmen 
10 Prozent. 

- Über die Betriebsbeiträge der übrigen Gemeinden und über den Finanzierungsschlüssel 
unter den Gemeinden entscheidet die Delegiertenversammlung des zu bildenden Gemein-
deverbands für die Kulturförderung in der Region Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura. Das 
Kantonale Kulturförderungsgesetz schreibt die Bildung eines Gemeindeverbandes vor, da 
in der Region Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura keine Regionalkonferenz besteht. Sollte 
künftig eine Regionalkonferenz gebildet werden, kann der Gemeindeverband wieder auf-
gelöst werden. 
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In der Teilregion Seeland ist das Kultur Kreuz Nidau durch den Regierungsrat des Kantons 
Bern neben der KUFA Lyss in die Liste der Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung auf-
genommen worden. Dies stärkt den Kulturstandort und damit die Standortattraktivität der 
Stadt Nidau. Es ermöglicht die Professionalisierung des Betriebs und die längerfristige Sicher-
stellung der Finanzierung. 
 
Betriebsbeiträge 
Die Betriebsbeiträge der einzelnen Institutionen sind in intensiven Verhandlungen zwischen 
den Kulturinstitutionen und den Standortgemeinden ausgehandelt worden, tragen doch die 
Standortgemeinden mit 50% den grössten Teil dieser Kosten. Anschliessend prüfte der Kan-
ton die Höhe der Beiträge, da er an den Kosten mit 40% beteiligt ist. Im Juni 2015 muss 
noch die Delegiertenversammlung des neuen Gemeindeverbands den Betriebsbeiträgen 
(10%) zustimmen. 
 
Finanzierungsschlüssel 
Die Pro-Kopf-Beiträge werden nach Zonen abgestuft. Das Verhältnis zwischen dem höchsten 
und dem tiefsten Pro-Kopf-Beitrag beträgt 7 zu 1. Diese Gewichtung berücksichtigt die Grös-
se der Region und die unterschiedlich ausgeprägte Orientierung der Gemeinden nach Biel. 
Gleichzeitig gewährleistet sie die vom KKFG angestrebte regionale Solidarität. 
Der nun vorliegende Schlüssel erreicht das Ziel, die finanzielle Belastung der Standortge-
meinden zu reduzieren, profitieren doch alle Gemeinden in der Region vom kulturellen Ange-
bot. 

Leistungsvertrag 

Die Abteilung Bildung, Kultur und Sport hat mit dem Kultur Kreuz Nidau auf der Basis des 
Mustervertrags der Kantons Bern und den dazugehörenden Vorgaben den Leistungsvertrag 
ausgearbeitet. Er entspricht betreffend Leistungen im Wesentlichen dem bisherigen Leis-
tungsvertrag. Neu findet jährlich ein Reportinggespräch statt, bei welchem die Einhaltung des 
Leistungsvertrags überprüft wird. 
Der Gemeinderat der Stadt Nidau hat den Inhalt des Vertrags anlässlich seiner Sitzung vom 
21. Oktober 2014 besprochen und gutgeheissen. 

Kosten 

Die Stadt Nidau ist durch die neuen Leistungsverträge und die neue Finanzierung zweifach 
betroffen. Einerseits als Standortgemeinde des Kultur Kreuz Nidau und andererseits als Mit-
glied des Gemeindeverbands. 
Alle Gemeinden werden zusätzlich durch die Lastenverschiebungen zwischen Kanton und 
Gemeinden, die sich durch die Umsetzung des KKFG im ganzen Kanton ergeben, mit 
CHF 3.10 pro Einwohner/in im Finanz- und Lastenausgleich FILAG belastet. 
 
Kulturbeiträge Stadt Nidau 
 
 

jährliche Bei-
träge bisher 

 

jährlicher Be-
triebsbeitrag 
2016-2019 

Kultur Kreuz Nidau, Betriebsbeitrag CHF    20'000   CHF     30'000  
Kultur Kreuz Nidau, Übernahme der Veranstaltungen 
Kulturverein (Lesung, Intervention) CHF      4‘800   
Kulturinstitutionen Biel-Seeland CHF   187'541   CHF   142'423  
Anteil Lastenausgleich   CHF     21‘000  
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Total CHF   212'341   CHF   193'423  
 
 
Kultur Kreuz Nidau, Betriebsbeiträge 
 
 

jährliche Bei-
träge bisher 

 

jährlicher Be-
triebsbeitrag 
2016-2019 

Stadt Nidau CHF    20'000   CHF     30'000  
Stadt Nidau, Übernahme der Veranstaltungen Kul-
turverein (Lesung, Intervention) CHF      4‘800   
Kanton Bern CHF    10‘000   CHF     24‘000  
Defizitgarantie Stadt Biel CHF    10‘000  

 übrige Gemeinden Gemeindeverband   CHF       6‘000  
Total CHF   44‘800   CHF     60‘000  
 
Dem Kultur Kreuz Nidau stehen für die Sicherstellung des Kulturbetriebs neu CHF 60‘000 zur 
Verfügung. Gleichzeitig sinken Kulturbeiträge der Stadt Nidau insgesamt um rund 
CHF 19‘000. 

Termine 

Die konstituierende Versammlung des Gemeindeverbands findet am 23. Juni 2015 statt. Dort 
wird sowohl über die Leistungsverträge vonseiten des Gemeindeverbands sowie über die 
Betriebsbeiträge der Gemeinden beschlossen. 
Im Dezember wird der Regierungsrat des Kantons Bern die Leistungsverträge genehmigen. 
Die Inkraftsetzung erfolgt auf den 1. Januar 2016. 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a der Stadt-
ordnung: 
 

1. Der Leistungsvertrag mit dem Kultur Kreuz Nidau wird genehmigt und dafür ein jähr-
lich wiederkehrender Kredit von CHF 30'000.00 bewilligt (Konto 309.365.14). 

2. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt. Der Gemeinderat kann diese 
Kompetenz an die zuständige Abteilung delegieren. 

 
 
 
 
2560 Nidau, 4. Juni 2015 mz 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU 
Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 
  
Sandra Hess Stephan Ochsenbein 
 
Beilagen: 
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Nidau, handelnd durch den Gemeinderat, dem Kanton 
Bern, handelnd durch den Regierungsrat, den übrigen Gemeinden der Region, vertreten 
durch den Gemeindeverband Kulturförderung Region Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, han-
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delnd durch die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands und dem Verein Kultur 
Kreuz Nidau, handelnd durch den Vorstand für die Beitragsperiode 2016 - 2019 
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